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Bekanntmachung der Inkraftsetzung 

Teilrevision Bau- und Zonenordnung (BZO), Schule Neues Dörfli 
 

 

 

 

 

Die am 24. September 2025 von der Gemeindeversammlung Hombrechtikon festgesetzte Teilrevision  
der Bau- und Zonenordnung «Schule Neues Dörfli» wurde von der Baudirektion des Kantons Zürich  
am 29. Januar 2026 genehmigt (Verfügung Nr. KS-0313 / 25). Die erwähnten Beschlüsse und Geneh- 
migungen wurden am 6. Februar 2026 im Amtsblatt öffentlich bekannt gemacht. Gemäss Rechtskraft- 
bescheinigung des Baurekursgerichts vom 25. März 2026 ist gegen den Beschluss kein Rechtsmittel  
ergriffen worden. 
Die Inkraftsetzung der BZO Teilrevision wurde durch den Gemeinderat am 10. April 2026 (Beschluss  
69) genehmigt und erfolgt am Tag nach dem Erscheinen dieser Publikation. 
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Der Gemeinderat 

 


